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So, ich hab mich mal heute bei der Rechtsabteilung in Hamburg erkundigt. Einfach so aus
persönlichem Interesse.
Die Rechtslage sieht so aus, dass man die Schule während der Unterrichtszeit erreichen muss.
Bei Veranstaltungen außerhalb der Unterrichtszeiten muss eine Person zur Verfügung stehen,
die diese Aufgaben übernimmt. Das muss nicht zwangsläufig der Klassenlehrer sein. Eine
Person pro Schule reiche da aus, so der Mensch in der Rechtsabteilung. Nachzulesen in den
aktuellen Dienstanordnungen.
Zusätzlich gibt die Behörde Empfehlungen für die Elternarbeit.
Hier heißt es:
Zeitliche Grenzen für Elternanrufe setzen, z.B. an zwei Abenden in der Woche. Lieber engere
Grenzen und diese ausweiten als umgekehrt.
Alles andere ist laut der Behörde nicht gesetzlich festgelegt. Der Typ meinte sogar, er würde es
keinem raten, die private Nummer herauszugeben.
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